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Schwerin, den 21. August 2020 

Betreff: Kostenübernahme für notwendige Masernschutzimpfungen/Überprü-
fungen der Immunisierung der Beschäftigten (Lehrkräfte, unterstüt-
zende pädagogischen Fachkräfte-vormals PmsA und Referendarin-
nen/Referendare) an den öffentlichen Schulen des Landes MV 

Bezug:  Masernschutzgesetz vom 01.03.2020; § 2 Nr. 9 Infektionsschutzge-
setz vom 01.01.2001 

 Erlass des BM MV vom 25.02.2020 (Az-VII-321-0000-2018/015-030) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grund von Nachfragen möchten ich Ihnen, bezugnehmend auf den o.g. Erlass des 
BM MV (Anlage), folgendes mitteilen: 
 
Gesetzlich Versicherte haben bei Ihren Krankenkassen Anspruch auf Leistungen für 
Schutzimpfungen (vgl. § 20i Absatz 1 SGB V). Dazu gehören die von der Ständigen Impf-
kommission des Robert-Koch-Instituts empfohlenen Schutzimpfungen gegen Masern 
(auch in Form von Kombinationsimpfstoffen). 
Bei privat Versicherten richtet sich die Kostenübernahme nach dem jeweiligen Versiche-
rungsvertrag. 
Der Arbeitgeber, hier das BM MV, ist somit nicht verpflichtet, die Kosten für notwendige 
Masernschutzimpfungen bzw. die Überprüfung des Immunstatus Masern für Beschäftig-
ten zu übernehmen. Da die Schülerinnen und Schüler vor Aufnahme in die Schulen einen 
ausreichenden Impfschutz gegen Masern nachweisen müssen, ergibt sich kein höheres 
Ansteckungsrisiko gegenüber der Allgemeinbevölkerung, so dass eine Kostenüber-
nahme auf Grundlage der „Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung“ entfällt. Ich 
möchte Sie bitten, Ihre Beschäftigten in geeigneter Weise darüber zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

R. Schattschneider 

 
 
 

 

 

 


